


Satzung Unicorn 2000  ____________ e.V. 

§ 1 Name; Sitz













 Stand: 01.01.1998
1.1
Der Verein führt den Namen „Unicorn 2000 ______________ e.V.“ .

1.2
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz 
„eingetragener Verein“ abgekürzt „e.V.“.

1.3
Der Verein hat seinen Sitz in _______________ .

1.4
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr .

1.5
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. und erkennt dessen Satzung und Ordnungen an .

§ 2 Zweck
2.1
Zweck ist die Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit der Allgemeinheit.

2.2
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.3
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

2.4
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine  sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins.

2.5
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

2.6
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke der 
Abgabenordnung.

2.7
Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral.

§ 3 Vereinstätigkeit

Der Verein erfüllt seine Aufgabe durch Organisation von sportlichen Übungsstunden, sowie sportlichen und kulturellen 
Veranstaltungen, um die körperliche und geistige Verfassung der Mitglieder, sowie deren Verständnis untereinander und zu 
anderen zu fördern.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
4.1
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.

4.2
Die Aufnahme minderjähriger Personen bedarf der schriftlichen Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

4.3
Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

4.4
Eine Ablehnung ist nicht anfechtbar.

4.5
Der Eintritt wird wirksam durch Bekanntgabe.
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
5.1
Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod.

5.2
Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt, der nur schriftlich an den Vorstand erfolgen kann. Der Austritt ist mit einer 
Kündigungsfrist von 14 Tagen (Poststempel) nur zum 30.06. oder 31.12. eines Kalenderjahres zulässig.

5.3
Die Mitgliedschaft erlischt durch Ausschluss durch den Vorstand, bei groben Verstößen gegen die Satzung, oder die Interessen 
des Vereins. Ein Widerspruchsrecht besteht nicht. Der Ausschluss ist der betreffenden Person schriftlich mit Begründung 
mitzuteilen.

5.4
Die Mitgliedschaft erlischt durch Streichung bei Beitragsrückstand, trotz schriftlicher Mahnung. Über Zeitpunkt und Notwendigkeit der Streichung entscheidet der Vorstand.

§ 6 Mitgliedsbeitrag
6.1
Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten.

6.2
Die Höhe des Beitrages, die Zahlungsweise, eine eventuelle Aufnahmegebühr, sowie außerordentliche Beiträge, setzt der 
Vorstand jeweils für ein Kalenderhalbjahr fest.

6.3
Eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um mehr als 50 % bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung.

§ 7 Haftung
Der Verein haftet nicht für beim Sportbetrieb etwa eintretenden Unfällen, sowie für Beschädigung und Diebstahl von Kleidung oder Wertsachen.

§ 8 Organe des Vereins
8.1
Die Mitgliederversammlung
8.1.1 Sie besteht aus allen rechtsfähigen, volljährigen Vereinsmitgliedern.

8.1.2 Sie ist das oberste Organ des Vereins.

8.1.3 Sie ist schriftlich mit Tagesordnung an die betreffenden Mitglieder mindestens 14 Tage vor Beginn einzuberufen (Poststempel).

8.1.4 Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind.

8.1.5 Sie ist zuständig für:

8.1.5.1 Beitragserhöhung um mehr als 50 % mit einfacher Mehrheit.


8.1.5.2 Satzungsänderung mit zweidrittel Mehrheit.

8.1.5.3 Änderung des Vereinszwecks mit zweidrittel Mehrheit.



8.1.5.4 Auflösung des Vereins mit dreiviertel Mehrheit.

8.1.5.5 Wahl des Vorstandes mit einfacher Mehrheit.

8.1.6 Sie ist einzuberufen:

8.1.6.1 Wenn ein in § 8.1.5 zuständiger Fall eintritt.

8.1.6.2 Wenn mindestens zweidrittel ihrer Mitglieder dies schriftlich fordern.

8.1.6.3 Wenn der Vorstand dies für notwendig hält.

8.1.7 Stimmberechtigt ist jedes volljährige, rechtsfähige anwesende Mitglied.

8.1.8 Beschlussfassungen erfolgen grundsätzlich mit den in §  8.1.5. festgelegten Mehrheiten.

8.1.9 Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben und werden bei der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
nicht gezählt.

8.1.10 Anträge, über die gemäß § 8.1.5. beschlossen werden soll, müssen mindestens 7 Tage (Poststempel) vorher schriftlich beim 
  
   Vorstand eingegangen sein.

8.1.11 Alle Abstimmungen werden durch Akklamation durchgeführt, es sei denn, ein Mitglied verlangt einen anderen 
Abstimmungsmodus.

8.1.12 Über Beschlüsse und Wahlen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von zwei Vorstandsmitgliedern 
   zu unterzeichnen ist.

8.1.13 Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied einberufen und geleitet.

8.2 Der Vorstand
8.2.1 Er besteht aus Präsident, Manager und Geschäftsführer.

8.2.2 Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein im Sinne § 26 BGB.

8.2.3 Der Vorstand leitet eigenverantwortlich den Verein. Er erledigt die laufenden Vereinsangelegenheiten und verwaltet das 
Vereinsvermögen.

8.2.4 Der Vorstand ist mindestens einmal halbjährlich einzuberufen.

8.2.5 Der Vorstand bleibt solange im Amt bis:

8.2.5.1 Mindestens zweidrittel aller volljährigen Mitglieder Neuwahlen schriftlich beantragen.

8.2.5.2 Mindestens zwei seiner Mitglieder zurücktreten.

8.2.6 Scheidet nur ein Mitglied aus, so leiten die zwei verbleibenden Vorstandsmitglieder den Verein, bis eine innerhalb von sechs 
 
 Monaten einzuberufende Mitgliederversammlung durch Zuwahl das ausgeschiedene Mitglied ersetzt. Die Zuwahl ist in notariell 
 
 beglaubigter Form anzumelden.

8.2.7 Mehrere Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

8.2.8 Über Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen.

8.2.9 Beschlussfassungen des Vorstandes erfolgen grundsätzlich mit einfacher Mehrheit.

§ 9 Abteilungen
9.1
Durchführung des Vereinslebens ist Aufgabe der einzelnen Abteilungen.

9.2
Die Zahl und Art der Abteilungen bestimmt der Vorstand.

9.3
Jede Abteilung wird von einem Ausschuss geleitet, den sie selbst wählt und dessen Zusammensetzung sich nach ihren 
Bedürfnissen richtet. Dieser Ausschuss bestimmt aus seinem Kreis ein Mitglied, dass gegenüber dem Vorstand 
vertretungsberechtigt ist.

9.4
Die Abteilungsausschüsse sind selbständig und arbeiten fachlich unter eigener Verantwortung.

9.5
Die Mitglieder des Vorstandes haben bei allen Abteilungen und bei allen Sitzungen der Abteilungsausschüsse das Recht der 
Anwesenheit mit beratender Stimme.

9.6
Der Vorstand kann nach Anhörung des Abteilungsausschusses Wahlen und Beschlüsse aufheben, wenn sie der Satzung oder 
dem Vereinswohl widersprechen.

9.7
Abteilungsvermögen ist Vereinsvermögen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Vorstandes. Die Vereinbarungen in    diesem Zusammenhang müssen schriftlich niedergelegt werden.

9.8
Der Abteilungsausschuss ist gegenüber den Organen des Vereins verantwortlich und jederzeit zu Berichterstattung verpflichtet.

9.9
Die Abteilungen sind im Bedarfsfalle berechtigt, zusätzlich zum Vereinsbeitrag  einen Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu 
erheben.

9.10
Sofern Abteilungen mit Zustimmung des Vorstandes eigene Kassen führen, unterliegen diese der Prüfung durch den Vorstand.

9.11
Im übrigen sind für die Abteilungen und die Organe der Abteilungen die entsprechenden Bestimmungen der Satzung analog 
anzuwenden.

§ 10 Auflösung des Vereins
10.1
Die Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder der Wegfall des bisherigen Vereinszwecks kann nur in einer 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, auf deren Tagesordnung die Beschlussfassung über diesen Punkt angekündigt ist.

10.2
Die Beschlussfassung bedarf der in § 8.1.5. angegebenen Mehrheiten.

10.3
Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.

10.4
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall des bisherigen Vereinszwecks fällt das Vermögen an die ________ _____, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung zu verwenden hat. 

§ 11 Vereinsjugend

Im Rahmen der Vereinssatzung und einer von ihr selbst bestimmten Jugendordnung führt und verwaltet sich die Vereinsjugend 
selbständig und entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel.
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